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Geschäftsbedingungen
I. Geltungsbereich
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Lieferungen und
Leistungen. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers sind nur wirksam, wenn wir sie
für den jeweiligen Vertragsabschluss schriftlich anerkennen.
2. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des
Auftraggebers die Lieferung an den Auftraggeber vorbehaltlos ausführen.
3. Unsere Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne von § 310 Abs. 1
BGB.

II. Angebot und Abschluss
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen werden erst durch unsere
schriftliche Bestätigung rechtswirksam.
2. Die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten oder in den zum
Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen,
technische Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich,
soweit wir sie nicht in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnen.
3. Alle Angaben über unsere Produkte sind als annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte.
Sie sind keine Beschaffenheitsgarantien. Branchenübliche Abweichungen
(Fabrikationstoleranzen) sind zulässig, ebenso Mehr- oder Minderlieferungen bis
zu 5%. Muster bei kundenspezifischen Anfertigungen sind unverbindliche Ansichtsmuster.
Beschaffenheit der Muster gelten nicht als garantiert.
4. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns
unsere eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor.
Die Unterlagen dürfen nur nach unserer vorherigen Zustimmung Dritten zugänglich
gemacht werden und sind, wenn wir den Auftrag nicht erhalten, uns auf Verlangen
unverzüglich zurückzugeben.
5. Änderungen der Lieferung oder Leistung behalten wir uns vor, soweit diese für den
Auftraggeber zumutbar sind.

III. Preise
1. Unsere Preise verstehen sich „ab Werk“, zuzüglich Verpackung, Fracht und gesetzlicher
Mehrwertsteuer, sofern nichts anderes vereinbart ist.
2. Ist kein Festpreis vereinbart und hat der Vertrag eine Laufzeit von über zwei Monaten,
werden die am Liefertag gültigen Preise gemäß Preisliste berechnet.

IV. Liefer- und Leistungszeit
1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen
Fragen voraus.
2. Für die Einhaltung der Lieferfristen und Liefertermine ist der Zeitpunkt der Absendung
der Ware ab Werk oder ab Lager maßgebend. Fristen und Termine gelten bereits mit
der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden
nicht rechtzeitig abgesandt werden kann.
3. Die Lieferfristen verlängern sich um den Zeitraum, in dem der Auftraggeber seinen
vertraglichen Pflichten – auch sonstigen Mitwirkungspflichten – uns gegenüber nicht
nachkommt. Dies gilt entsprechend für Liefertermine.
4. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung
und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird die Durchführung
des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so kann sie insoweit vom Vertrag
zurücktreten. Dies gilt nicht bei Teillieferungen von Rahmenverträgen. Der höheren
Gewalt stehen alle Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren
oder unmöglich machen, wie z.B. währungs- und handelspolitische oder sonstige
hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen (z.B. Feuer,
Maschinenbruch, Rohstoff- oder Energiemangel) sowie Behinderung der Verkehrswege,
und zwar gleichgültig ob diese Umstände bei uns, bei dem Lieferwerk oder
einem Unterlieferer eintreten.
5. Kommen wir in Verzug, kann der Auftraggeber, sofern er glaubhaft macht, dass ihm
hieraus ein Schaden entstanden ist, eine Entschädigung für jede vollendete Woche
des Verzugs von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Preises für den Teil
der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht zweckdienlich in Betrieb
genommen werden konnte.
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V. Versand, Gefahrübergang und Teillieferung
1. Verpackung, Versandweg und Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarung
unserer Wahl überlassen.
2. Versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden. Andernfalls
sind wir berechtigt, sie nach unserer Wahl zu versenden oder auf Kosten und Gefahr
des Auftraggebers zu lagern und sofort zu berechnen.
3. Mit der Übergabe des Materials an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit
dem Verlassen unseres Lagers geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungsort,
auf den Auftraggeber über.

VI. Zahlungsbedingungen
1. Die Rechnungsstellung erfolgt mit Auslieferung der Ware. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung
nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzüge) innerhalb
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
2. Zahlungen werden auf die älteste Schuld angerechnet. Maßgebend ist das Datum des
Eingangs der Zahlung bei uns.
3. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Auftraggeber insoweit zu, als sein Gegenanspruch
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
4. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als diese von uns
als bestehend und fällig anerkannt oder rechtskräftig festgestellt ist.
5. Bei verspäteter Zahlung hat der Auftraggeber vom Fälligkeitstage an Zinsen in Höhe
von acht Prozentpunkten über dem jeweiligen Basissatz (§247 BGB) zu zahlen. Die
Geltendmachung weitergehender Ansprüche im Falle des Zahlungsverzugs bleibt
vorbehalten.
6. Wenn der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt oder wenn
uns Umstände bekannt werden, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen
geeignet sind, seine Kreditwürdigkeit in Frage stellen, so werden alle unsere Forderungen,
auch insoweit wir dafür Wechsel entgegengenommen haben, sofort fällig. Zu
weiteren Lieferungen sind wir in diesem Falle nur verpflichtet, wenn der Auftraggeber
Vorauszahlung anbietet.

VII. Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung, auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen
geleistet werden, unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei laufender Rechnung gilt das
vorbehaltene Eigentum zur Sicherung unserer Saldoforderung.
2. Werden die Waren von dritter Seite gepfändet, so ist der Auftraggeber verpflichtet,
dem Vollstreckungsbeamten von unserem Eigentumsvorbehalt Kenntnis zu geben
und uns durch Einschreibebrief von der Pfändung unverzüglich zu benachrichtigen.
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen
Kosten einer Klage nach § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber für den uns
entstandenen Ausfall.
3. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Auftraggeber wird stets
für uns vorgenommen. Bei Verarbeitung mit anderen uns nicht gehörenden Waren
steht uns das Miteigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rechnungswertes
(Fakturendbetrag einschließlich MWST) unserer verarbeiteten Vorbehaltsware
zu der Summe der Rechnungswerte aller anderen bei der Herstellung verwendeten
Waren zu. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche
wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
4. Wird unsere Ware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt
oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Wertes der Kaufsache (Fakturendbetrag einschließlich MWST) zu den
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung
in der Weise, dass die Sache des Auftraggebers als Hauptsache anzusehen
ist, so gilt als vereinbart, dass der Auftraggeber uns anteilsmäßig Miteigentum
überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum
für uns unentgeltlich.
5. Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu
seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern
oder verarbeiten. Er ist zur Weiterveräußerung nur dann ermächtigt, wenn die
Forderung aus der Weiterveräußerung nebst Nebenrechten in dem sich aus den folgenden
Absätzen ergebenden Umfang auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen ist
er nicht berechtigt.
6. Die Forderungen des Auftraggebers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware
nebst allen Nebenrechten werden bereits jetzt – und zwar gleich, ob sie an einen oder
mehreren Abnehmer veräußert wird – in voller Höhe an uns zur Sicherheit abgetreten.
Wir nehmen die Abtretung an. Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber zusammen
mit anderen, uns nicht gehörenden Waren veräußert, wird die Forderung nur in Höhe
unseres Rechnungsbetrages an uns abgetreten.
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7. Wird die Vorbehaltsware nach Verbindung oder Vermischung oder Verarbeitung mit
anderen, uns nicht gehörenden Waren veräußert, erfolgt die Abtretung nur in Höhe
unseres Miteigentumsanteiles an der veräußerten Sache oder dem veräußerten
Bestand. Der Auftraggeber ist zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen bis
auf Widerruf oder solange er uns gegenüber nicht in Verzug gerät, berechtigt.
8. Werden unsere Forderungen gem. VI.6 fällig oder verstößt der Auftraggeber gegen
die ihm sonst obliegenden Verpflichtungen, so sind wir berechtigt,
a) die Ermächtigung zur Veräußerung oder Be-/Verarbeitung oder zum Einbau der
Vorbehaltsware und zum Einzug der uns abgetretenen Forderungen zu widerrufen.
b) die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass dem Auftraggeber
gegen diesen Herausgabeanspruch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht.
c) die Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten.
9. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen
Auskünfte kostenfrei zu erteilen und die hierzu erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Auftraggebers
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu
sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten obliegt uns.

VIII. Mängelrüge und Gewährleistung
1. Vertragsgegenstand ist ausschließlich das verkaufte Produkt mit den Eigenschaften
und Merkmalen gemäß unserer Auftragsbestätigung. Bei branchenüblichen Abweichungen
der gelieferten Ware von der Auftragbestätigung liegt kein Mangel vor. Ebenso
wenig bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder
nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Es liegt kein Mangel bei Farbabweichungen
des Kunststoffes vor. Gleiches gilt für Abweichungen in der Ausführung
und Anzahl kundenspezifischer Teile.
2. Mängelrügen müssen unverzüglich nach Eingang und Untersuchung der Ware schriftlich
bei uns eingehen. Bei Auftreten von Mängeln ist die Be- und Verarbeitung sofort
einzustellen.
3. Gibt der Auftraggeber uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von dem Mangel zu
überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben
davon nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche.
4. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung
in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien
Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum
Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch
erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht
wurde.
5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Auftraggeber nach seiner Wahl berechtigt,
Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Auftraggeber Schadensersatzansprüche
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.
7. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche
Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
8. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
9. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.
10. Mängelansprüche gegen uns verjähren in einem Jahr nach Ablieferung der Ware an
den Auftraggeber oder an den von diesem benannten Ablieferungsort.
11. Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind, steht dem Auftraggeber
kein Anspruch wegen etwaiger Mängel zu.
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IX. Haftung und Verjährung
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer VIII. vorgesehen, ist –
ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.
Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei
Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
2. Die Begrenzung nach Absatz 1 gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs
auf Ersatz des Schadens statt der Leistung, Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
4. Alle Ansprüche gegen uns verjähren spätestens in einem Jahr, soweit nicht gesetzlich
kürzere Verjährungsfristen vorgesehen oder durch diese Geschäftsbedingungen vereinbart
sind.

X. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind
jedoch berechtigt, den Auftraggeber an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
2. Der Vertrag unterliegt ausschließlich dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden
Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG - convention on contracts for
the international sale of goods).

Hartmann Codier GmbH
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